Arbeitsanweisung:

Verpacken Versand von UV-Strahlern für Aladin GmbH:

A. 
Kurzübersicht Verpacken / Versand  von UV - Srahlern:

	Transportart
	Hg- Menge im Strahler
	Hg-Menge im Packstück
	Verpackung
	Deklaration

	 
	 
	 
	 
	Kommentare

	 
	 
	 
	 
	 

	Strasse / Schiene (ADR),  See (IMDG)
	 
	Max. 1 kg
	Standard
	Keine

	UPS
	 
	Max. 1 kg
	Standard
	SV. ADR 599,IMDG 941

	 
	 
	 
	 
	 

	Luftfracht (IATA)
	bis 100mg
	Max. 1g
	Standard
	Keine

	 
	 
	 
	 
	SP. A69 in AWB

	 ------------------------------------------------
	 -------------------
	 --------------------------
	 --------------------
	---------------------------- 

	
	bis 5g
	Max. 30g
	Standard
	IATA - DGR

	 Bei Beauftragung der 
	 
	 
	 
	VV 805 (b)(3)

	 Spedition ausgefüllte SD 
	 
	 
	 
	VV 805 ( c )

	 Zufaxen !!
	 
	 
	 
	SP. A48 in SD

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	bis 5g 
	ab 30g bis Max 450g
	Sonderpack
	IATA - DGR

	 
	 
	 
	VV 805 (b)(1)
	VV 805 (b)(1)

	 ------------------------------------------------
	 -------------------
	 --------------------------
	 --------------------
	---------------------------- 

	UPS
	Kein Transport v. GG
	Kein Transport v. GG
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	VV = Verpackungsvorschrift
	 
	 
	 
	 

	SP = Special Provision (Sonderbestimmung A..)
	 
	 
	 
	 

	SD = Shippers Declaration
	 
	 
	 
	 

	SV = Sondervorschrift ADR,IMDG -Code
	 
	 
	 
	 

	AWB = Air Waybill 
	 
	 
	 
	 

	IATA - DGR = Dangerous Goods Regulation
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B.
Erläuterungen  Verpacken / Versand  von UV - Srahlern:

1.
Transport auf Straße / Schiene und See

Erzeugnisse und Instrumente die höchstens 1 kg Quecksilber enthalten unterliegen nicht den Vorschriften des ADR. 

Quelle: Internationales Übereinkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR).

Sondervorschrift 599 zu UN 2809 in Kapitel 3.3.

Im Seeverkehr gibt es wie im ADR die Freistellung bis 1 kg Quecksilber. Das steht in der Sondervorschrift 941 des IMDG-Codes mit folgendem Text:

 

Erzeugnisse und Instrumente, die höchstens 1 kg Quecksilber enthalten unterliegen nicht den Vorschriften dieses Codes.

 

Achtung !!!! Versand mit UPS

UPS befördert generell keine Gefahrgüter per Luftfracht. 

Um sicherzustellen, dass der Transport auf Strasse / Schiene/ See ausgeführt wird ist generell die Versandart STANDARD zu wählen.

Zusätzlich empfiehlt sich in den Papieren auf die „Sondervorschriften ADR 599, IMDG 941“ hinzuweisen.

2.
Transport gefährlicher Güter mit Luftfahrzeugen

UV - Strahler die Quecksilber in unterschiedlichen Mengen enthalten sind in der Gefahrgutliste der IATA – DGR Dangerous Goods Regulation aufgeführt.

UN / ID Nummer UN2809

Quecksilber in hergestellten Artikeln / Geräten // Mercury contained in manufactured articles.

Verpackung und Versand hat exakt nach diesen Vorschriften (IATA-DGR) zu erfolgen.

Dies bedeutet, dass (mit Ausnahme von 2.1.2) die Anfertigung der Versandpapiere sowie die evtl. Kennzeichnung der Verpackungen  durch speziell geschultes Personal auszuführen ist.

2.1.
Sonderbestimmungen (Special Provision)

2.1.1
Sonderbestimmung (Special Provision) A48 (Verpackungen ohne Spezifikationsmarkierung))

Verpackungsprüfungen nicht erforderlich

A48 Ist allgemein gültig.

!!!    Für den Versand von UV-Strahlern bedeutet dies:

Strahlerverpackung (Ohne Spezifikationsmarkierung) wie bisher.

Schlauchfolie + Rechtecksverpackung für kleine Strahler und Schlauchfolie + Dreiecksverpackung mit Schaumstoffecken für lange Lampen.

Außenverpackung (Umkarton) wie bisher.

Stabiler Karton ohne Beulen und Knicke.

Um Missverständnissen und falschen Zurückweisungen vorzubeugen ist folgende Bemerkung  in der Shippers Declaration unter Additional Handling Information einzutragen.

„Packaging as per special provision A48“

2.1.2
Sonderbestimmung (Special provision) A69 (Versand ohne Declaration)

Artikel, die einen Gehalt an Quecksilber, Gallium oder einen Gehalt von inertem Gas von nicht mehr als 100mg aufweisen und so verpackt sind, dass die Gesamtmenge des Hg, Ga oder inertem Gas 1g pro Packstück oder weniger beträgt, gelten als nicht diesen Vorschriften unterworfen wenn sie als Fracht transportiert werden.

!!!    Für den Versand von UV-Strahlern bedeutet dies:

Der einzelne Strahler darf nicht mehr als 100mg Hg oder Ga oder Argon beinhalten.

Das gesamte Packstück (Paket) darf nicht mehr als 1g Hg oder Ga oder Argon beinhalten.

Um Missverständnissen und falschen Zurückweisungen vorzubeugen ist folgende Bemerkung im AWB (Air Waybill) einzutragen.

„Not restricted as per special provision A69”

Am Packstück sind keine Markierungen vorzunehmen.

2.2. 
Verpackungsvorschriften

Verpackungsvorschrift 805: 

(b)(1)
Röhren in starken Außenverpackungen, bei denen, um das Entweichen von Hg aus dem Packstück zu verhindern, alle Naht- und Verbindungsstellen mit Trockenklebeband abgedichtet sind, sind bis zu einer Gesamimenge von 450g pro Packstück zum Transport zugelassen.

(b)(3) 
Röhren, die nicht mehr als 5g Quecksilber enthalten und in der Originalverpackung der Herstellers versandt werden sind bis zu einer Gesamt-Nettomenge von 30g Quecksilber pro Packstück zulässig. 

(c) Bei Quecksilberdampfröhren muss der Absender die Quecksilbermenge in der Shippers Declaration angeben.

In allen Punkten ist  2.1.1 Sonderbestimmung (Special Provision) A48 (Verpackungen ohne Spezifikationsmarkierung)) „Verpackungsprüfungen nicht erforderlich“  anzuwenden.

C. 
Markierung und Kennzeichnung von Versandstückes

Verantwortlich für das Anbringen der Markierung und Kennzeichen ist der Versender

Grundsätzlich werden folgende im Bild dargestellten Verwendungsmarkierungen und Kennzeichen gefordert.

Bild C Siehe GRUNDKENNZEICHNUNG NACH.doc
Bitte „Grundkennzeichnung“ anklicken. Sie gelangen daraufhin in das Dokument der Packstückkennzeichnung.

Es werden grundsätzlich 2 Arten von Verpackungsmarkierungen unterschieden.

-
Verpackungsspezifikation (UN-Codierung auf geprüfte Verpackung aufgedruckt)

Entfällt wg. Sonderbestimmung (Special provison) A48.

-
Verwendungsmarkierung für eine bestimmte Sendung.


(Inhalt, Versender, Empfänger…)

SPRACHE:

Englisch muss in allen Fällen zusätzlich zu der vom Versenderstaat 

möglicherweise geforderten Sprache benutzt werden.

